
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1925/11/24 1Ob961/25
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1925

Norm

EO §325

Rechtssatz

Zur Hereinbringung einer Geldforderung kann die Exekution durch Pfändung und Überweisung des dem

Verp4ichteten als Käufer einer Liegenschaft gegen den Verwahrer der Kaufvertragsurkunde zustehenden Anspruches

auf deren Herausgabe nicht bewilligt werden.

Entscheidungstexte

1 Ob 961/25

Entscheidungstext OGH 24.11.1925 1 Ob 961/25

SZ 7/374
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